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3. Befanntmaibttttg
Her Fassung der Bekanntmachung über die Rege-
l»na d . s Verkehrs mit Web -, Wirk -, Strick - und

ri1lllhhl . rm  10 Junt 1916.
Schnhware » vom De- emb -r 19l6.

Vom 23 . Dezember 1916.
Auf Grund von Artikel II der Bekanntmachung vom

tt . Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl Nr . 289), betreffend
slenderung der Verordnung über die Regelung des Ver¬
kehrs mit Web -, Wirk - und Strickwaren für die bürger¬
liche Bevölkerung vom 10. Juni 1918 wird die Fassung
der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit
Neb-, Wirk - Strick- und Schuhwaren nachstehend bekannt
gemacht.

Berlin,  den 23. Dezember 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich.
Bekanntmachung

!n ^ über die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk-, Strick-

und Schuhwaren . 10  ^ uni 1916

d.
Ihr

Me
i H
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!erw«
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S3om  23 . Dezember 1916
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
l . .
indi  L . _
Ie  3 Maßnahmen usw . vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.

h 6 . 327) folgende Verordnung erlassen:
^ § 1. Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürgerlichen
lg a Bevölkerung an Web -, Wirk -, und Strickwaren und den

1 aus ihnen gefertigten Erzeugnissen sowie an Schuhwaren
vird eine Reichsstelle für bürgerliche Kleidung (Reichs-
telleidungsstelle ) errichtet.

Schuhwaren im Sinne der Verordnung sind solche, die
mitt^ i""i ober zum Teil aus Leder. Web -, Wirk- oder Strick-

Aaren, Filz oder filzartigen Stoffen bestehen.
§ 2. Die Reichsbekleidungsstelle hat die Aufgabe:
1. den Vorrat an dem im § 1 bezeichneten Gegen

ständen , soweit sie nicht von der Heeres- und Ma¬
rineverwaltung beanspiucht werden , zu verwalten,
insbesondere für gleichmäßige Verteilung und spar¬
samen Verbrauch Sorge zu tragen:

3. den Behörden , öffentlichen und privaten Kranken¬
anstalten und solchen arideren Anstalten , deren Be¬
darf nach Anordnung des Reichskanzlers oder der
Landeszentraldehörden von der Reichsbekleidungs-
stelle gedeckt werden soll, die im § 1 bezeichneten
Gegenstände zu beschaffen;

trel: 8. die Versorgung der B Hörden mit Uniformstoffen
e A> für die bürgerlichen Beamten zu regeln;
tes ; 4. die Herstellung und den Vertrieb von Ersatzstoffen
hm i f  zu fördern.
sich § 3. Die Reichsbekleidungsstelle gliedert sich in eine

5anle Herwaltungsabt ilung und eine Geschäflsabteilung.
rer > 8 4. Die Verwaltungsabteiiung ist eine Behörde , die

öem Reichskanzler (Relchsaml des Innern ) unterstellt ist.
kie besteht aus einem Vorstand und einem Beirat . Der
Vorstand besteht aus einem Vo sitzenden, einem oder

hreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom
istchekanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

. s>jf ^er Reichskanzler ernennt den Vorsitzenden, die stelloer-
direkl Stenden Vorsitzenden und die Mitglieder.
er.
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§5 . Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden des Vor¬
landes der ReichSbekleidungsstelleals Voisitzenden, fünf  Km
Siglich Preußischen Regierungsoeriretern und je einem König-

IBayerischen, Königlich Sächischen, Königlich Würtlem-
gischen, Großherzoglich Badischen, Großherzoglich Säch¬

lichen und Elsaß Loihiingischen Regierungsvertreter . Außer-
M gehören ihm an der Vorsitzende des nach 8 10 zu
dendrn Ausschusses, zwei Vertreter des Deutschen Slädte-

je ein Vertreter des Deutschen Handelstags , des
Ischen Landwirtschaftsrats , des Kriegsausschuff . s für
deuische Industrie , des Handwerks , der Verbrauche,
fünf weitere Vertreter ; der Reichskanzler ernennt die

rtreter und ihre Stellvertreter sowie einen Stellvertreter
“ Vorsitzenden.
§ 6. Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen , ins¬

ondere über die Durchführung der Bezugsüberwachung,
lchört werden.

8 7. Gewerbetreibende , die mit den in 8 1 bezeich¬
nen Gegenständen Großhandel treiben oder Bekleidungs-
^ke im Großbetriebe Herstellen, dürfen nur solche Ab
^hmer Waren liefern , mit denen sie bereits vor dem 1.

oi 1916 in dauernder Geschäftsverbindung gestanden
^kn. Die Reichsbekleidungsstelle kann bei V rträgen,

vor dem 1. Mai 1916 abgeschlossen worden sind, aus
ag die Erfüllung auch dann gestatten , wenn eine

ttnde Geschäftsverbindung nicht besteht.
Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungsstücken

darf nur auf Bestellung und nur dann vorgenommen
werden , wenn der Gewerbetreibende von seinem Kunden
einen festen Auftrag schriftlich erhalten hat , in dem Stück¬
zahl und Preis für jeden Gegenstand angegeben sind;
die Vorschrift findet auf die Maßschneiderei und auf Muster¬
kollektionen keine Anwendung.

Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 finden auf Schuh¬
waren keine Anwendung.

8 8. Jeder Gewerbetreibende , der Kleinhandel mit
den im 8 1 bezeichneten Gegenständen betreibt , hat un¬
verzüglich eine Inventur über die in seinem Besitze be¬
findlichen Waren aufzunehmen . Hierbei sind die derzei¬
tigen Kleinhandelsverkaufspreise unter Zugrundelegung
der Preise einzusetzen, die den in der Bekanntmachung
über Pceisbeschränkungen bei Verkäufen von Web -, Wirk-
und Strickwaren vom 30 März 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 214) vorgeschriebenen Preisen entsprechen.

Die Inventur haben auch diejenigen Gewerbetreibenden
aufzunehmen , die neben dem Kleinhandel gleichzeitig Groß¬
handel oder Maßschneiderei oder beides betreiben.

Vor Abschluß der Inventur dürfen in ihr aufzunehmende
Waren nicht veräußert werden . Rach Abschluß der Jn-
venlur dürfen von j-der Art der aufgenommenen Waren
bis l . August 1916 höchstens 20 vom Hundert , nach den
in der Inventur eingesetzten Preisen berechnet, veräußert
werden.

Wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel
oder Maßschneiderei oder beides betreibt , darf außer diesen
20 vom Hundert unbeschadet der Vorschriften des 8 7
noch soviel veräußern , als er im Großhandel absetzt und
soviel verarbeiten , als er zur Maßschneiderei benötigt.

Die Buchführung ist so einzurichten, daß eine Nach¬
prüfung der vvrqeschriebenen Inventuren und der statt¬
gehabten Verkaufe möglich ist.

Die Reichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen über
die Verpflichtung zur Aufstellung weiterer Inventuren und
über eine allgemeine Bestandsaufnahme erlassen. Sie
kann dabei den Gewerbetreibenden weitere Einschränkungen
für den Absatz ihrer Waren und weitere Verpflichtungen
über die Buchführung und dergleichen auferlegen.

Die Vorschriften des Abs. 1 bis 5 finden auf Schuh¬
waren keine Anwendung.

9. Der Verkauf der im 8 1 bezeichneten Gegenstände
an die Verbraucher ist allen Personen verboten , die nicht
gewerbsmäßig Kleinhandel mit diesen Gegenständen be¬
treiben.

8 9a . Getragene Kleidungs - und Wäschestücke und
getragene Schuhwaren dürfen entgeltlich nur veräußert
werden;

1. von den behördlich zugelaffenen Personen und Stellen,
2. von anderen Personen an die behördlich zugelassenen

Personen und Stellen.
Getragene Kleidungs - und Wäschestücke und getragene

Schuhwaren düifen nur die behördlich zugelassenen Per¬
sonen und Stellen gewerbsmäßig erwerben.

Die Reichsbekleidungsstelle kann Ausnahmen von
diesen Vorschriften zulassen.

Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen über
den Verkehr mit den in Abs. 1 bezeichneten Gegenständen
erlassen.

8 10. Als Kleinhandel im Sinne dieser Verord¬
nung  gilt der Verkauf an den Verbraucher.

8 11. Wer mit den im 8 1 bezeichneten Gegenständen
Gewerbe treibt , darf diese Gegenstände nur gegen einen
von der zuständigen Behörde aus gefertigten Bezugsschein
an die Verbraucher zu Eigentum oder zur Benutzung
überlassen . Die Ueberlaffung zur Benutzung für einen
Zeitraum von nicht mehr als drei Tagen darf ohne Be
zugsschein erfolgen . Die Reichsbekleidungsstelle kann
wertere Ausnahmen von der Vorschrift in Satz 1 zulassen.

Der Gewerbetreibende darf den Preis erst nach Em¬
pfang des von der zuständigen Behörde ausgefertigten
Bezugsscheins ganz oder teilweise fordern oder annehmen.

Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur im Be,
darfsfall und nur auf Antrag erteilt . Der Antragsteller
muß die Notwendigkeit der Anschaffung auf Verlangen
darlun . Von diesem Verlangen kann Abstand genommen
werden , wenn die Vermutung für die Notwendigkeit spricht.
Die Reichsbekleidungsstelle hat die Fälle zu bestimmen,
in denen diese Vermutung als gegeben angesehen werden
kann , und auch sonst Grundsätze aufzustellen , nach denen
die Notwendigkeit der Anschaffung beurteilt wird.

8 11a . Es ist verboten , zu Zwecken des Wettbewerbs
in Zeitungsanzeigen oder anderen Bekanntmachungen , die
für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind,
insbesondere durch Bekanntmachungen im Schaufenster
oder in sonstigen Geschäftsräumen , in einer für die Oeffent-
lichkeit erkennbaren Weise auf die Bezugsscheinfreiheit oder
die Bezugsscheinregelung hinzuweisen.

8 12. Die Ausfertigung des Bezugsscheins erfolgt
durch die zuständige Behörde des Wohnorts des Antrag¬
stellers , die hierüber Listen zu führen hat . Der Bezugs¬

schein ist nicht übertragbar . Er gibt kein Recht auf Lie¬
ferung der Ware , deren Bedarf bescheinigt ist.

Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen
über das bei Ausfertigung der Bezugsscheine zu beobach¬
tende Verfahren treffen . Für die Bezugsscheine und die
Listen sind die von der Reichsbekleidungsstelle aufgestellten
Muster zu verwenden.

8 13. Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen
Bezugsscheine durch deutlichen Vermerk ungültig zu machen
(Lochen und dergleichen), die ungültigen Scheine zu
sammeln und am 1. jeden Monats an die zuständige
Behörde des Wohnorts des Verkäufers abzuliefern.

8 14. Die Beauftragten der Reicheichsbekleidungsstelle
und die von den Landeszentralbehörden und Kommunal¬
verbänden mit der Ueberwachung der Vorschriften in 88
1 bis 13 betrauten Personen sind befugt, in die Räume
der dieser Verordnung unterstehenden Betriebe einzutreten,
die Warenlager und die übrigen Geschäftseinrichtungen
zu besichtigen, Auskunft einzuholen und die Geschäftsauf¬
zeichnungen einznsehen . Sie sind verpflichtet, über die
Einrichtungen und Geschäftsverhältniffe , die hierbei zu
ihrer Kenntnis kommen , vorbehaltlich der dienstlichen
Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten
Verschwiegenheit zu beobachten.

8 15. Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen,
deren Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der
Pflichten , die ihnen durch diese Verordnung und die Aus¬
führung erlassenen Bestimmungen auferlegt sind, unzu¬
verlässig zeigen.

Gegen diese Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig . Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

8 16. Die Deckung des Bedarfs der im 8 2 Nummer 2
aufgeführten Behörden und Anstalten erfolgt in der Weise,
daß die von der Landeszentialbehörde oorgeprüflen Be¬
darfsanzeigen der Reichsbekleidungsstelle überwiesen und
einem aus sieben Mitgliedeen bestehenden Ausschuß behufs
Feststellung des zu überweisenden Anteils vorlegt werden,
worauf dann die Reichsbekleidungsstelle die Bezugsbe¬
scheinigung der Feststellung ewsprechend ausstellt . Das
Nähere , insbesondere auch die Zusammensetzung des Aus¬
schusses, bestimmt der Reichskanzler.

8 17. Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine
Anwendung:

1. auf die von den Heeresverwaltungen und die Marine¬
verwaltung b.schlagnahmten Gegenstände während
der Dauer her Beschlagnahme;

2. auf den E -werb von Gegenständen seitens der Heeres¬
verwaltungen und der Marineverwaltuag.

8 18. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als
zuständige Behörde im Sinne der 88 12, 13 sowie deS
8 15 und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des
8 15 anzusehen ist. Sie oder die von ihnen bezeichn,ten
Behörden erlassen die näheren Bestimmungen zur Aus-
lührung und Ueberwachung der Einhaltung der Vor¬
schriften der 88 7 bis 9, 10 bis 13 ; soweit dies nicht
geschieht, haben die Kommunalverbände bie Ausführung
und Ueberwachung der Vorschriften der 88 7 brs 9, 10—
13 selbständig zu regeln und die notwendigen Einrich¬
tungen zu treff .n.

8 19. Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen
zur Ausführung dieser Verordnung , soweit dies nicht den
LandeszentralbtHörden , der Reichsbekleidungsstelle oder
den Kommunalverbänden überlassen ist. Er kann Aus¬
nahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

8 20. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten od,r mit
Geldstrafe bis zu füafzehniausend Mark wird bestraft:

1. wer den Vorschriften der 88 7 Abs. 1. Satz 1,
Abs. 2, 8 8 Abs. 1 bis 6. 8 0, 8 9a Abs. 1, 2. 8
11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 8 Ha , § 12 Abs. 1
Satz 2 und 8 >3 oder den zu diesen Vorschriften
erlassenen Ausführungsb,stimmungen des Reichs¬
kanzlers , der Landeszentralbehörden od r der von
ihnen bezeichneten Behörden , der Reichst,. kleidungS-
stelle oder der Kommunaloerdände zuwiderhandelt.

2. wer der Vorschrift des 8 14 zuwider den Eintiitt
in die Räume , die Besichtigung oder die Einsicht
in die Geschäflsaufzeichnungen verweigert;

S. wer eine nach 8 14 von ihm erforderte Auskunft
nicht erteilt , oder wissentlich unwahre oder unvoll¬
ständige Angaben macht.

4. wer den Vorschriften des 8 14 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet;

5. wer den auf Grund des 8 9 a Abs. 4 erlassenen
Bestimmungen zuwiderhandelt.

Im Falle der Nummer 4 tritt die Verfolgung nur
auf Antrag des Unternehmers ein.

Bei Zuwiderhandlungen gegen 8 7 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2, 8 9a Abs. 1, 2 und 8 Ha können neben der
strafe die Waren , auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, eingezogen werden , ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehören oder nicht.



' _ . , ... .. . 18. Juni 1916
§ 21. Die Verordnung tritt mit dem 27 Dez " l916

in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens.

Bekamilmachimg über Schuhworeo.
Vom 23. Dezember 1916

Auf Grund der §8 1, 19 der Bekannlmachung über
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und
Schuhwaren vom (Reichs - Gesetzblatt

Ar' 289) ^ folgendes zur öffentlichen Kenntnis:
' § 1. In dem VerzeichnisA (Freiliste) in § 2 der Bekannt¬

machung über Bezugsscheine vom 31. Okt. 19>6 Reichs-
Gesetzt,!. S . 1218 wird die Nummer 31, Schuh waren,
gestrichen. t ,

§ 2. Bezugsscheine für die im nachstehenden Verzeichnis
aufgeführten Luxus-Schuhwaren können ohne Prüfung
der Notwendigkeit der Anschaffung erteilt werden, wenn
der Antragsteller durch Vorlegung einer Abgabebescheinigung
einer der von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden
Annahmestellen nachw ist, daß er dieser ein von ihm
getragenes gebrauchsfähiges Paar Schuh oder Stiefel,
deren Unterboden aus Leder besteht, entgeltlich oder un¬
entgeltlich überlassen hat.

Auf einem derartigen Bezugsschein müssen die Luxus-
Echuhwaren nach dem Wortlaut des nachstehenden Ver¬
zeichnisses angegeben sein. Wer mit Schuhwaren Gewerbe
treibt , darf gegen einen derartigen Bezugsschein nur ein
Paar der im nachstehenden Verzeichnis ausgeführten Luxus-
Schuhwaren an Verbraucher zu Eigentum oder zur Be¬
nutzung überlaffen.

DaS Nähere, insbesondere die Beschränkung der Paar¬
zahl. für die derartige B.zugsscheine ausgestellt werden
könnnen, bestimmt die Reichsbekleidungsstelle.

Verzeichnis der Luxns -Schuhwaren.
1. Schuhwaren, deren Schäfte ganz oder zum Teil aus

feinfarbigen echten Ziegenleder (Chevreau) oder aus
seinfarbigem Kalbleder oder Lackleder(nicht Lackluch)
jeder Art bestehen.

Dazu gehören nicht Schuhwaren, die nur Lack¬
leder-Vorderkappen haben, sowie Sckuhwaren, deren
Schäfte aus braunem Ziegenleder (Chevreau) oder
braunem Kalbleder, ohne Rücksicht auf die Farben¬
töne bestehen.

2. Gesellschafts- oder Tanzschuhe aus Lackleder(nicht
Lackluch), Seide, Atlas , Brokat oder Sammet.

3. Hausschuhe oder Pantoffel mit Absätzen von mehr
als 3cm Höhe, deren Schäfte aus Seide, Alias,
Brokat, Sammet , Lackleder (nicht Lacktuch) oder
Wildleder (Sämisch-Leder) bestehen.

4. Reitstiefel, deren Schäfte ganz oder zum Teil aus
Lackleder bestehen.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen Vorschrift in 8 2
Abs. 2 Satz 2 dieser Bekanntmachung werden nach 8 20
Rümmer 1 der Bekanntmachung über die Regelung des
Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom
_J bestraft. Auch kann nach 8 15
23. Dezember 1916. ' '

letzterer Bekanntmachung die zuständige Behörde die be¬
treff nden Betriebe schließen.

tz 4. Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember
1916 in Kraft. .

Schuhwaren, die bisher bezugsschernfrei waren, aber
durch diese Bekanntmachung bezugsscheinpflichtig werden,
dürfen noch bis zum 31. J muar 1917 ohne BezugsscheM
an die Verbraucher ausgehändigt werden, wenn sie auf
Grund einer Bestellung des Verbrauchers bereits am 27
Dezember 1916 in Arbeit genommen waren.

Berlin,  den 23. Dezember 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

vr . Helfferich
(Fortsetzung folgt.)

gewandelt oder haben sich mehrere steuerpflichtige Gesell¬
schaften zu einer neuen Gesellschaft vereinigt, so ist die
neu entstehende Gesellschaft von dem Zeitpunkt ihres Ent¬
stehens ab steuerpflichtig. Die Veranlagung erfolgt nach
dem durchschnittlichen Ergebnisse der drei der Veranlagung
unmittelbar vorangegangenen Geschäftsjahre, wenn die
übernehmende und die übernommene Gesellschaft zusammen
mindestens drei Jahre bestanden haben, andernfalls nach
der Dauer der kürzeren Zeit des Bstehens . Soweit in
die Durchschnittsberechnungdas Ergebnis von Geschäfts¬
jahren einzustellen ist, während deren die übernehmende
Gesellschaft noch nicht bestanden hat, gelten die bilanz¬
mäßigen Ergebnisse der übernommenen Gesellschaft als
Einkommen der übernehmenden Gestllschaft.

Hat während des Krieges eine schon bestehende steuer¬
pflichtige Gesellschaft eine andere Gesellschaft oder deren
Vermögen übernommen, so werden die bilanzmäßigen
Ergebnisse, die die übernommene Gesellschaft in den für
die Durchschnittsberechnung in Betracht kommenden Jahren
erzi. lt hat, dem Einkommen der übernehmenden Gesell¬
schaft hinzugerechnet.

8 3. Die vorstehenden Vorschriften (88 1 und 2)
kommen nur zur Anwendung, wenn das danach berechnete
Einkommen das nach den Vorschriften des Einkommen-
steuerges tzes zu veranlagende Einkommen übersteigt.

Die Steuerpflichtigen haben die zu der Veranlagung
erforderlichen Angaben zu machen und auf Erfordern
nachzuweisen.

8 1 findet keine Anwendung auf die Dienstbezüge
einer der im 8 14 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes
bezeichneten Personen beid.ren Ausscheiden aus dem Dienste.

8 4. Uliter Zugrundelegung der Vorschriften der 88
1, 2 und 3 hat auch die Berichtigung schon stattgefundener
Veranlagungen zu erfolgen. Sie hat für diejenigen Steuer¬
jahre zu unterbleiben, für welche die zu erhebende Rach
steuer den Betrag von 100 Mack nicht erreicht.

8 85 Abs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes finden
auf die Berichtigungen Anwendung.

8 5. Die llach 8 03 des Einkommensteuergesetzes
wegen Wegfalls einer Einkommensquelle zu gewährende
Steuerermäßigung ist zu versagen, insoweit durch die Er¬
mäßigung Beträge der im 8 1 genannten Art der Be¬
steuerung entgehen würden. Bereits bewilligte Ermäßig
ungen find zurückzunehmen.

'8 6. Dem 8 62 des Einkommensteuergesetzes tritt als
Abs. 2 hinzu : In gleicher Welse ist eine neue Veranlagung
oorzunrhmen, wenn die Vermehrung des Einkommens
dadurch eüitritt , daß nach dem Ausscheiden aus dem Mi¬
litärdienst oder nach der Wiederaufhebung der Kriegsfor
mation

1. Steuerpflichtige aus neu aufgenommener gewerblicher
Tätigkeil oder gewinnbringender Beschäftigung Ein¬
kommen beziehen oder

2. Offiziere oder Beamte in den Genuß der Friedens
bezüge treten.

8 7. Im 8 70 Z ffer 1 des Einkommensteuergesetzes
werden die Worte „mit einem Einkommen von nicht
mehr als 3000 M " durch die Worte „mit einem dem
Eückommen von nicht mehr als 3600 M. entsprechenden
Steuersätze" ersetzt.

8 8. Der Finanzminister kann Ausnahmen bewilligen,
wenn durch Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
eine unbillige Härte oder eine mehrfache Heranziehung
desselben Einkommens zur Einkommensteuer herbeige
führt wird.

8 9. Die Gemeinden sind befugt, auch abweichend
von den 88 64 und 85 des Kommunalabgabengesetzes
von den geuläß den 88 4 bis 6 berichtigten Steuersätzen
Zuschläge zu erheben oder im Falle des 8 36 Abs. 2 des
Kommunalgabengesetzesin entsprechender Anwendung der

4 bis 6 Rachoeranlagungen oorzunrhmen.
Ermäßigungen , die auf Grund des 8 8 gewährt werden,

sind auch für die kommunale Besteuerung maßgebend;
im Falle des 8 36 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes
haben die Gemeindeoorstände die entsprechenden Er
Mäßigungen vorzunehmen.

8 10. Der Finanzminister wird mit der Ausführung
dieses Gesetzes beauftragt.

r

Bekanntmachung.
Die Reichshülsenfruchtstelle Berlin schließt durch Jfcj

Mittelung ihrer OderkommissionäreAnbauverträge zw»
Vermehrung des Hülsenfrüchtenanbaues <,
wonach den Anbauern für den Hektar der VertragsfläH
4 Doppelzentner Thomasphosphatmehl zugesagt werde yTTI
Die Lieferung des Thomasphosphatmehl erfolgt zu dy
feststehenden gesetzlichen Bedingungen, während die Hülfe,
flüchte alsbald nach der Ernte, spätestens bis zum 1. 2. st Lot
der Reichshülsenfruchtstelle Berlin zu den gesetzlich fest§ > be
legten Preisen abgeliefert werden müssen. Wir birst, chI
diejenigen Landwirte, welche sich mit den näheren B,
dingungen des Vertrags bekannt machen wollen an dv il de
Oberkommissionär der Reichshülenfcuchtstelle Berlin, di 1
Landwirtschaftliche Zentral -Darlehnskasse für Deutschlanl
Filiale Frankfurt a. M. zu wenden.

Montabaur,  den 5. Februar 1917.
Der König!. Landrat : Bert ach.
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Kommandantur
Coblenz Ehrenbreitstein.
Abt. II. Tgb.-Rr . 2189.

Bekallutmachuug.
Auf Grund des Gesetzes über den Belager¬

ungszustand bestimme ich für den Befehlsbr
reich der Festung:

Alle Schulen, Theater, Lichtspielhäuseru«!
öffentliche Versammlungslokale sind verläuft
bis zum 16. Februar einschließlich zu schließe,,
Ausnahmen können allgemein oder in ein̂
zelnen Fällen von den zuständigen Regier
ungspräsidenten zugelassen werden.

Die Polizeistunde wird bis zum 16. Fr
bruar auf abends 10 Uhr festgesetzt.

Coblenz,  den 6. Februar 1917.
Der Kommandant der Festung Eoblenp

Ehrenbreitstein r
v. Luckwald,  Generalleutnant.

esen.
An

Fr
die
;en

XVIII. Armeekorps
Stellv . Generalkommando.

Abt. Ilb A,  Illb . Tgb.-Rr . 27981/489.
Frankfurt  a . M ., 26. Januar 1917.
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(Rr . 310. 1. 17. W. R. II. 2e)

betr. Sicherung der Reparatur landwirtschaftlich «“bc
Maschine « . n,fl

Bestellung von Reparaturaibeiteu bei den Werkstätten.
Unter den heutigen Verhältnissen ist es ausgeschlosse, Br

daß landwirtschaftliche Maschinen zu ihrer Bedarfsz«onai
rechtzeitig repariert sein können, wenn sie nicht sofort z>
Reparatur gegeben werden. Jeder Landwirt hat dahl
sofort seine Maschinen auf R .paraturbedürftigkeit nachzî
sehen und die Instandsetzung bei seiner gewohnten Rep
raturwerkstätte zu bestellen; denn die Ausführung d w 1
Reparatur erfordert heute naturgemäß mehr Zeit als ii
Frieden. a«

Landwirte , die der Aufforderung nicht Fol A
leiste« , setze» fich der Gefahr aus , datz ste ih
Maschinen nicht mehr rechtzeitig repariert erhaltet ^
Es wird ihnen dann aber auch schwer mSgli eite
sein, neue Maschine « zu bekommen.

ättes.r «('Ausführung der Reparaturarbciteu durch die Werkstätteu.1 ^
Die Reparaturwerkstätten sind verpflichtet, die All,' . - - ' " “ r' C

Gesetz,
betreffend die Ergänzung des Einkommensteuer¬

gesetzes, vom 3«. Dezember 1916.
8 1. Abweichend von den Vorschriften des Einkom¬

mensteuergesetzes erfolgt die Veranlagung des gesamt.«
Einkommens einer physischen Person nach dem Ergebnisse
des dem Steuerjahre vorangegangenen Kalender- oder Ge¬
schäftsjahrs, wenn ihr in diesem Jahre während des
gegenwärtigen Krieges aus gewerblicher Tätigkeit oder
aus gewinnbringender Beschäftigung oder als stillem Ge¬
sellschafter oder als Mitglied einer Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung Beträge zugeflossen sind, die bei der
Veranlagung nicht zur Anrechnung gelangen, weil die
Einkommensquelle vor Beginn des Steuerjahrs wegge-
fallen ist oder sich wesentlich geändert hat. Auch Ein¬
künfte aus einer einmaligen Tätigkeit sind hierbei in An
rechnung zu bringen.

Bei dieser Berechnung (Abs. 1) ist bei Quellen, deren
Ergebnis nach den Bestimmungen des Einkummenst.uer-
gesetzes auf Grund einer Durchschnittsberechnung zum An¬
satz gelangt, nicht das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres,
sondern die Durchschnittsberechnung maßgebend.

Rührt das Einkommen ganz oder teilweise aus der
Beteiligung an einer während des Krieges aufgelösten
Gesellschaft mit beschränkter Haftung her, so erstreckt sich
die Steuerpflicht auch auf den Anteil an den während
des Krieges aufgesammelten Rückstellungen der Gesell¬
schaft. Soweit die aus der aufgelösten Gesellschaft dem
Gesellschafter zugefloffenen Beträge bei der Gesellschaft
nicht zur Besteuerung gelangt sind, findet eine Außer-
Hebungsetzung der Steuer nach § 71 des Einkommen¬
steuergesetzes nicht statt. *

8 2. Hat sich während des Krieges eme nach 8 1
Nr . 4 bis 6 des Einkommensteuergesetzes steuerpflichtige
Gesellschaft in eine andere steuerpflichtige Gesellschaft um-

Montabaur,  den 3. Februar 1917.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit zur öffentlichen

Kenntnis gebracht.
Diejenigen Steuerpflichtigen, denen seit Beginn des

Krieges Einkommen zugeflossen ist, das nach den Vor¬
schüßen dieses Gesetzes noch nacht äglich zur Besteuerung
heranzuziehen ist, haben die bezüglichen Einkommenbe¬
träge für jedes der Steuerjahre 1915 und 19i6 getrennt
dem Unterzeichneten bis spätestens 15. März d. Js . an¬
anzugeben. Ferner haben diejenigen Personen, welche
für das Steuerjahr 1917 eine Steuererklärung eingereicht
haben, gegebenenfalls noch eine Berichtigung der Er¬
klärung bis zu gleichem Zeitpunkt abzageben.

Der Vorsitzende
der Einkommsteuer-Veranlagungs -Kommission

des Unterwesterwaldkreises:
B er t u ch.

träge hereinzunehme» und solche, die sie nicht mit Si
Iheit zur Bedarfszeit der betr. Maschinengattung ferti
stellen können, sofort an die für sie zuständige Maschine *
Ausgleichstelle des Vereins Deutscher Ingenieure oder «
die Kriegsamtstelle bei dem für sie zuständigen Gene« [ '
kommando weiterzuleiten. nH

Die Maschinen-Ausgleichstellenweisen nach Mögli .
feit Werkstätten nach, welche die Ausführung der Bestellui
übernehmen können.

Die Reparaturwerkstätten sind dem Besteller gegenüi »
zur Auskunft verpflichtet, wie e8 mtt der Durchfühno Sit,

An die Herren Bürgermeister.
Tagtäglich laufen Einzelanträge  auf Ausstellung

von Saatkarten ein. Daß die Prüfung und Erledigung
dieser Einzelanträge sehr zeitraubend ist, ist offenbar. Ich
ersuche Sie daher, alle Anträge dieser Art in Ihrer Ge¬
meinde entgegenzunehmen. Die Anträge sind dortseits zu
prüfen, in einer Liste aufzuführen, mit entsprechendem
Vermerk zu versehen und sodann mir vorzulegen.

Bei Anträgen auf Ausstellung einer Saatkarte für
Sommergerste  ist besonders zu berichten ob und wie
viel Gerste der Antragsteller im Vorjahre geerntet hat.

Ich ersuche Sie , wiederholt ortsüblich darauf hinzu¬
weisen, Anträge auf Ausstellung einer Saatkarte sofort
zu stellen und die Anträge innerhalb 10 Tagen mir ein
zureichen.

Montabaur,  den 5. Februar 1917.
Der Vorsitzende des KreisausschuffeS:

Bertuch.

der Reparaturarbeit steht.
Meldung vou Fabrike« und Werkstätten zm Ucberoahme

Reparaturarbeiteu.
Alle Fabriken und Werkstätten, die nicht voll

schäftigt sind und Reparaturen an landwirtschastlst
Maschinen übernehmen können, haben sich bei der Plt
sie zuständigen Maschinen-Ausgleichstelle des Vere' ,
Deutscher Ingenieure oder bei der KriegsamtstelledeS
sie zuständigen Generalkommandos zu melden, da» " i
ihnen Arbeit zugewiesen werden kann.

ArbestsauSglcich durch die Maschiuru-AuSgleichstclle» »«1 '
KrikgSamtftrllcu.

Die Adreffen der Maschinen-Ausgleichstelle» kön«
durch die Kriegsamtstellen der für die verschiedenen*
zirke zuständigen Generalkommandos erfahren werden. "9*

Adresse: Kriegsamtstelle in Frankfurt a. M.
Jede Maschinen-Ausgleichstelle hat bei der Kriegs at>

stelle ihres Bezirkes einen Vertreter zu bestellen. M k
die Arbeit nicht in den Bezirken der Maschinen-Ausgle«
stellen oder der Kriegsamtstellen untergebracht votv*
können, so erfolgt der Ausgleich entweder durch die Krü
amtstellen unter sich oder durch die Landwirtschaf«
Maschinen-Versorgungsstelle des Waffen- und Munittt
Beschaffungsamtes in Berlin W. 15, Kurfürstend?
193/194. »

Stellv . Generalkommando
des 18. Armeekorps.



Nichtamtlicher Teil-
Der deutsche Tagesbericht.
rß Großes Hauptquartier, 5. Febr. 1917. (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
«om Nordufer der Ancre  bis zur S o m m e spielten
bei starkem Aitilleriefeuer in einzelnen Abschnitten
^nfanteriekämpfe ab.

, w ‘Im Gegenstoß wurde den Engländern der größte
' sfltiDet Gräben östlich von Beaucourt  wieder entrissen;
' ®3 bei blieben rund 100 Gefangene tn unserer Hand.

° Nachmittags scheiterte ein heftiger englischer Angriff
^ " rdlich von Beaucourt,  nachts ein wiede.holter An¬

im starker Kräfte gegen unsere Stellungen von östlich
randecourt bis südlich von Pys . Auch am Wege

Beaulencourt nach Gueudecourt  wurde

Südlich der Somme  holten Stoßtrupps über 20
ranzose« « ud Engländer aus den feindlichen Lmien.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
ireSfront des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
An derN a r a j o w ka fühlten kleine russischeAbteilunzen
en unsere Sicherungen vor, die sie durch Feuer zurück-
es-n.
An der

Front des Generalobersten Erzherzog Josef

lch. n
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und bei der
Front des Generalfeldmarschalls von Mackensen
die Lage bei geringem Artilleriefeuer und Vorfeldge
en unverändert.

Mazedonische Front.
Nichts Neues.

Der 1. Generalquartiermeisterr Ludendorft

917.

Wenddericht über die Kriegslage.
WTB Berlin,  5 . Febr. 1917, abends. (Amtlich.)

Von den Fronten sind größere Kampfhandlungen
cht gemeldet. * *

*

WTB (Amtlich.) Großes Hauptquartier. 6. Febr. 1917
Westlicher Kriegsschauplatz.

Infolge dunstigen Frostwetters blieb die Tätigkeit der
Mene und Flieger gering. Nur zwischen Anere und
omme war vorübergehend der Feuerkampf stärker.
Von Erkundungs-Vorstößen im Somme-Gebiet, auf

m Ostufer der Maas und an der Lothringer-Grenze
Len über 30 Engländer und Franzose « und

uige Maschinengewehre zurückgebracht.
Oestlicher Kriegsschauplatz . >

d er 1. Generalquartiermeister r Ludeudorf f.

mdyfc

hlofs» Bon der Rigaer-Küste bis zum MündungSgelände der
arfsz« nau keine besonderen Ereignisse,
lort ji Mazedonische Front.

Zeitweilig lebhaftes Feuer im Cernabogen und in der
jggj imma-Niederung
ng
als ii

»->Mrudbrricht über die Kriegslage.
ie iht Berlin , 6. Febr. 1917, abends. (Amtlich.)
halt« Nordwestlich von Mülhausen  blieben bei einem ge
»ögli jeiierten französischen Vorstoß Gefangene in unserer Hand

Im Osten war eine Unternehmung an der Beresina
uns erfolgreich.

" " " 7 An der mazedonischen Front zeitweise lebhaftes Feuer

tenabose». ,
s"t>s Luftangriff auf Dünkirchen.

Botschafter Gerard.
TU Berlin,  5 . Febr. Botschafter Gerard erschien

eute vormittag im Auswärtigen Amt w d machte offiziell
Ilitteilung von dem Abbruch der Beziehungen, worauf

er seine Pässe verlangte. Dann begab sich der Botschafter
in die Botschaft zurück und empfing dort die amerikanischen
Journalisten.

Graf Bcrnstorff.
* Von der West grenze.  5 . Febr. Die Times

meldet aus New Dork: Graf Bcrnstorff und das Bok-
chafispersonal werden sobald wie möalich abreisen, sobald

mit der englischen Regierung eine Regelung des freien
Verkehrs getroffen ist. (Also ist er nicht nach Mexiko
abgereist.j

Die Vereinigte « Staaten brechen auch mit
Oesterreich-Ungarn die Beziehungen ab.

* Von der Westgrenze,  5 . Febr. Reuter meldet
aus Paris:  Die Liberts vernimmt aus Madrid : Die
Vereinigten Staaten haben auch mit Oesterreich Ungarn
die diplomatischenBeziehungen abgebrochen. Der ameri¬
kanische Botschafter zu Wien, Penfield ist abberufen worden.
Gerard und Penfield sollen sich in Barcelona an Bord
eines spanischen Ozeandampfers begeben und über Kuba
nach New Aoik fahren.

Der Eindruck im Vatikan.
* Aus der Schweiz,  5 . Febr. Nach dem Corriere

della Sera hat der Abbruch der Beziehungen Amerikas
zu Deutschland den lebh fitesten Eindruck in vatikanischen
Kreisen hervorgerufen, die mit einer gewissn Spannung
nach Spanien  blickten, dessin Entschluß werde die Hal¬
tung des Vatikans beeinflussen.

Amrrila beschlagnrhmt die deutichen
Schiffe.

* Haag,  5 . Febr . (zf.) Leutnant Hans Berg und
seine deutsche Pcisenbesatzungwurden in Newport News
durch Küstenbewachungen von der „Appam" herunterge¬
holt. Auf Befehl der Gerichtsbehördenwuide  die Appam
an eine Kette gelegt, bis zu dem Teimin für das Urteil
in höherer Instanz , an die app liiert worden war gegen
das Urteil des Bundesgerichtshofes, nach welchem das
Schiff den englischen Eigentümern zurückgegeben werde

Philadelphia,  4 . F .br. Die deutschen Hilfskreuzer
„Kronprinz W lhelm" und „Prinz Eitel Friedrich", die
hier interniert waren, wurden beschlagnhmt  und die
Besatzungen gefangen genommen

Haag,  6 . Febr. (zf.) Reuter meldK aus London:
Wie verlautet, hat vorläufig die ameiikanische Regierung
nicht die Absicht, die deutschen Handelsschiffe,  die in
amerikanischen Häfen aufgelegt sind, zu beschlagnahmen,
da dies eine Kriegshandtung sein würde. Andererseits
ständen Kriegsschiffe wie der „Prinz Wilhelm" und der
„Prinz Eitel' Friedrich", die zeitweise interniert waren
bereits im Gewahfiam der Vereiniaten Staaten . Dil
„Appam,, und die „Kronprinzessin Cäcilie", die durch
Kontrollbeamte der Vereinigten Staaten in Verwahrung
genommen wurden, ständen technisch schon unter Aufsicht
der Gerichtshöfe. Die Beamten erklären, die behördliche
Verfügung, vier deutsche Kauffahrteischiffe in Panama zu
beschlagnahmen, sei zweif llos eine Maßnahme vorüb.r-
gehender Art, die den Zw.ck habe, zu verhindern, daß
die Besatzung die Schiffe in die Luft sprenge und hiermit
den Kanal gefährdeten.

Die amerikanische Kriegsflotte.
Bafel,  5 . Febr. (zf.) Hivas meldet aus Paris , daß

nach einer Meldung aus Washington die amerikanisch
Kriegsflotte aus den Antillen zurückberufen wurde, um
im Atlantischen Ozean zu kreuzen.

Haag,  5 . Febr. (zf.) R.uter meldet aus Washington
Die Regierung erwägt, die amerikanischen Schiffe, di
durch das Blockadegebiet zu reisen haben, durch Kriegs
schiffe begleiten zu lassen.

Jnuerpolittsche amerikanische Motznahmen
WTB Washington,  4.Febr. Die Senatskommission

lschinck. w n « cv pf.r cyimilich 1 Ein deutsches Ma- !h°t 17 Gesetzentwürfe  angenommen , die die Be-
V 9Ä ÄÄ LN !? Hafin- Dämpfung von zleutralitätsverl-tzungen » leichtern sollen

öemI  lagen vo'nDünkirchen erfolgreichmit BombenWM . _ .
(T>rtnli#n an einem dortigen Schuppen entstandener Brand war
-stelluiRückflug  noch weithin sichtbar.

Die neue Explosion in Archangelsk,
genüt * Kopenhagen.  6 . Feb. (zb.) Die russischen
führui ätter enthalten ausführlichere Nachrichten über die neue

plosion im Hafen von Archangelsk. Danach scheint
hwe » 1 Umfang des Unglücks kaum hinter der vor einiaen

vnaten erfolgten Explosionen zurückzustehen. Eine Ex-
ioll i °fwn löste d'ie andere ab. Ebenso schnell sprang der
astlicĥ nd von Schuppen zu Schuppen über. Durch die
der \ Mion wurden die ganzen, neuen Hafenanlagen zer-
Peret die erst während des Krieges angelegt worden sind.
>des s i(  Anzahl der ums Leben gekommenen Menschen ist

dal ' az ungeheuer,  da das Unglück an einem Arbeits-
8 eintrat. 6 große englische Dampfer sind zerstört und

n uh)  ^ nten -In weitem Umkreise wurden die Gebäudebeschädigt.
Avmiral Fouruet abgesetzt,

könri, WB Bern,  6 . Febr. Lyoner Blättern zufolge ist

Präsident Wilson hat auf die rasche Erledigung dieser
Gesetze gedrungen. Auf Schriftfälschungen und falsche Er¬
klärungen zum Zwecke, sich in den Besitz eines falschen
Passes zu setzen, wird eine Gefängnisstrafe von 5 Jahren
gesetzt. Brandstiftung , Zerstörung von Maschinen oder
das Legen von Bomben auf amerikanischen Schiffen wird
mit zehn Jahren Gfiängnis bestraft werden.

Das amerikanische Einwanderungsqesetz
WTB Washington,  6 . Febr. Der Senat  hat

das mit einem Veto des Präsidenten dem Kongnß zu
gegangene Einwanderungsgesetz,  das für Ein
wandrer eine Lese- und Schreibepcobe vorschreibt, mit 62
gegen 19 Stimmen angenommen. Die Debatte war sehr
lebhaft. Da das R präsentantenhaus die Vorlage bereits
angenommen hat, wird sie automatisch Gesetz.

Die Bolksstimmung in Amerika
* New Aork,  6 . Feb. (zf.) Während die nach

England gravitierende Finanzwelt und die sogenannte
Gesellschaft, die mit Engländern verwandt ist. sowie die

Amerikaner gemischten Blutes , ferner die Weststaaten sowie
die Mittelstandskceise und Arbeiter weniger begeistert.
Manche Beschlüsse, die in westlichen Legislaturen einge¬
bracht wurden, fordern Wilson auf, möglichst weit z«
gehen m den Versuchen, zu einer friedlichen Schlichtung.
Auch letzte Nacht wurde eine große Friedensversammlung
hier abgehalten. Diesen Tatsachen steht gegenüber, daß
die englische Propaganda außerordentlich aufgelebt ist
und mit einer Unmasse von Druckschriften, Reden und
sonstigen Hilfsmitteln auf das Publikum wirkt.
Eine Aufforverung Wilsotts a« die Neutrale « .

Von der West grenze,  5 . Febr. Wie die Central
News aus Washington  unterm 5. Febr. meldet, hat
W'tson an alle neutrale Regierungen eine Note gesandt,
worin er bittet, die Vereinigten Staaten im Protest gegen
das deutsche Auftreten gegen den Seehandel der Neutralen
zu unterstützen. Ein Schritt für ein gemeinschaftlicher
Auftreten der Neutralen , um den Frieden zu beschleunigen
u»d zum Schutz der neutralen Interessen, sii vorbereitet.

Der Tauchdootkrieg untt die Neutralen.
Die Haltung Spaniens.

Madrid,  6 . Febr . (zf.) „Diario Universal " ,
das Organ des Grafen Romanones,  be¬
glückwünscht die spanische Regierung, daß sie alle Gefahren
abzuwenden gewußt habe, indem sie die Friedensnote
Wi sons nicht unterstützte. Das erspare Spanien jetzt,
die Geste des amerikanischen Volkes nachmachen zu muffen.
Das Blatt fügt hinzu : Wir hoffen, daß der Taft und die
Vorsicht unserer Regierung uns erlauben werden, die strikte
Neutralität,  die wir seit Kriegsbeginn beobachtet
haben, aufrecht zu halten.

Bern.  5 . Febr . (zb.) Die Madrider „A. B. C.".
„Debatte", „Tribuna " und „Carreo Espanal" erklären,
die Motive, die Deutschland zu seiner neuen Entschließung
getrieben hätten, seien wohl begründet  und fügen hin-
jii , die ganze Verantwortlichkeit dafür falle
auf England  zurück.

Ein Protest der Schweiz.
Bern,  6 . Febr . (zf.) Die „Züricher Post" und das

„Berner Jntelligenzblatt " vernehmen, der Schweizer Bun¬
desrat werde voraussichtlich gegen die Verschärfung der
Tauchbootblockade bei der deutschen RegierungV er w a h-
rung  einlegen . Ein solchei Protest, und zwar in Ver¬
bindung mit anderen neutralen Staaten , ist wahrscheinlich,
wird aber an dem Entschluß des Bundesrats , Wilsons
Aufforderung zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen
mit Deutschland abzulehnen,  nichts ändern.

* Haag,  6 . Febr . (zb.) Havas meldet aus Rio de
Janeiro : Der Präsident machte im Ministerrat Mitteilung
von einer Protestnote der Regierung gegen den deutschen
Unterseebootskrieg. Der Text der Note wird veröffentlicht
werden, nachdem die Kanzleien davon Kenntnis genommen
haben.

Madrid,  S . Febr . (zf.) Die Reeder in Barcelona
bestätigen in Uebereinstimmung mit der Regierung die
Einstellung des Seeverkehrs nach den Phi¬
lippinen.

Im Hafen von Valencia  steht der Verkehr völlig
still. Man fürchtet, daß infolge Einstellung der Fabrikation
von Orangekfiten 25 000 Arbeiter brotlos werden. Der
Dampfer „Guadalquivir " löschte seine Orangeladung wieder
u --d löste den Chartervertrag auf.

Außer der „Algorta" wurden die beiden spanischen
Schiffe „Rueoa Montana " und „Butron"  nach
der Verkündung der Blockade versinkt. Zwei Matrosen
des „Butron " sollen umgekommen sein.

Das deutsche Kanonenboot „Geyer ", das in Hono¬
lulu interniert ist, wurde von seiner Besatzung in Brand
gesteckt  und ist ein Opfer der Flammen geworden.

* H a a g, 6. Febr . (zf.) Reuter meldet aus Manila:
Die Zollbeamten fanden bei einer Untersuchung der auf¬
gelegten deutschen Dampfschiffe, daß die Maschinenräume
von neun Dampfschiffen vernichtet waren. Die Feuer
brannten unter den leeren Keffeln der anderen Schiffe.

* Basel,  6 . Febr. (zf.) Havas meldet aus New
Dark: Die Besatzung des transatlantischen Dampfers
„Vaterland", die sich nach New Jork geflüchtet hatte, hat
die Maschinerie des Schiffes ernstlich beschädigt.

Tauchboot „ Deutschland " in der Heimat.
WB London,  6 . Febr. Das Reuterbureau meldet

aus Washington, daß beinahe sofort nach der amtlichen
Mitteilung, daß die diplomatischen Beziehungen abge¬
brochen worden seien, in der in New-London für das
Unterseeboot „Deutschland" aufgestapelten Ladung Feuer
ausbrach. (Wir bemerken hierzu, daß die „Deutschland"
die dritte Ausreise nach Amerika nicht angetreten hat und
in ihrem deutschen Hafen liegt.j

nen u^ iral Fourn 'et seines Amtes enthoben und in den -Amerikaner rein englischer Abstammung ihrer Genugtuung
rrden. Ehestand versetzt worden. -Raum geben über die Wendung der Dinge, sind die

Siebe » Schiffe vo » einem 1t Boot versenkt.
TU Berlin,  6 . Feb. Eines unserer zurückgekehrten

U-Boote hat außer zwei bereits durch die Presse als ver-
s nft bekannt gewordenen englischen Dampfer von zusammen
7500 Tonnen noch weiterhin versenkt: Den italienischen
Dampfer Bisagno (2253 To.), den portugiesischen Segler
Minho (500 To .), einen armierten Frachldampfer von
3500 Tonnen im Atlantischen Ozean. Ferner im Nacht¬
angriff in den englischen Gewässern zwei unbekannte Fracht¬
dampfer von etwa 2000 bzw. 4000 Tonnen. Außerdem
wurde 1 Geschütz erbeutet und 3 Gefangene gemacht. (Das
sind zusammen rund 20000 To.)

Neug Type n  _

Osram -jfliofa
Gasqefüllte Lampen 25und60Wattu 7 _ eincesJzle

Gasgefüllt - bis 2000Watt



Ter Kabinetttwfchskl in der Türkei.
* Konstantinopel , 4 . Febr . (zf.) Der Rücktritt

deS bisherigen Großwesirs Prinz Said Ha lim  wurde
nicht durch Fragen der inneren oder äußeren Polttik , son¬
dern wesentlich durch solche sozialer Ar!  veranlaßt.
Die KomitAPartei rechnet dem scheidenden Großwesir hoch
an , doß er im Juni 1913 noch der Ermordung des Groß-
wesirs Mahmud Sch »stet Pascha unter schwierigen Um¬
ständen dessen Amt übernahm . Er hat fast vier Jahre
lang das Großwesirat mit Umsicht und Würde zu oer
walten getrachtet und den deutsch-türkischen Bündnis -Ver¬
trag zum Abschluß gebracht.

Mit dem neuen Großrmsir Talaat  Pascha tritt eine
Persönlichkeit an die Spitze des Kabinetts , die geeignet
ist, sämtliche Kräfte zusammenzufassen und damit die
Durchführung der im Auqust l9 >4  umgruppierten Politik
sicher zu stellen . Talaat Pascha ist eine der Haup >,äulen
deS Anschlusses der Türkei an die Zentral Mächte.
Düse haben allen Grund , seine Ernennung sympathisch
zu begrüßen . t „

Messrny Bey,  der das Ministerium des Aeußern
übernimmt , war bisher Handelsminister . Der bisherige
Minister des Aeußern Halil Bey  wird Justizminister.
um die dringende und verzweigte Frage einer Reform
des Justizwesens , wie sie nach der Aufhebung der Kapi¬
tulationen gebieterisch notwendig wird , persönlich in die
Hand zu nehmen.

Lokales und prsVMZielles.
[:] Montabaur,  7 . Febr . Das kaiserliche Postamt

hier teilt uns folgendes mtt : Vom 7. Februar ds . Js.
ab ist wegen Betriebtzschwierigkeiten die Einschreibung bei
Privaipaketen ausgeschlossen.

§ Montabau r,  7 . Febr . Tie Kommandantur der
Festung Coblenz -Chrenbreitstein bestimmt für den Be¬
fehlsbereich der F . stung knß alle Schulen , Theater , Licht-
spü lhäuser und öffentliche Versammlungslokale zu schließ n
sind . Auf diese Anordnung wird hiermit auch an dieser
Stelle besonders aufmerksam gemacht.

-s- Wiraes,  7 . Febr . Dem Unteroffizier Josef
Koch  und dessen Bruder Landwehrmann Anton Koch.
Söhne der Witwe Koch von hier , wurde für b. sondere
Tapferkeit vor dem Feinde das Eiserne Kreuz 2r Klasse
verliehen.

!-! Wirges,  6 . Febr . Am Sonntag Nachmittag
fand im Saale der Gastwirtschust K. Schmidt aus Anlaß
des Geburtstages Sr . Majestäl des Kaije 8 eine vater¬
ländische Kundgebung  statt . Das reichhaltige Pro¬
gramm hatte ein zahlreiches Publikum zusammengeführt,
das sich in seiner Erwartung auch nicht geläuichl sah
Herr Dekan Dr . Luschberger  feiert - in seiner Be¬
grüßungsrede unfern erhabenen H rischer als den Friedens-
kaiser, dem es 43 Jahre gelang , unserem Vaterlande den
Frieden zu erhalten und der auch jetzt wieder der Mann
«ar , der dem blutigen Völkermorden ein Ende machen
wollte , indem er den Feinden die Friedenshand hinstreckte,
die aber mit Hohn und Spott zurückg. stoßen wurde . Der
Redner führte weiter aus , wie unser Kaiser mit weil-
sehendem Blicke in d. n friedlichen Z iten seiner Regierung
Sorge trug , daß wir für diesen Kampf gerüstet seien . Ten
Dank dafür faßte der Redner in ein dreimaliges Hock
zusammen , in das die Veis immlung begeffleit einstimmte.
Die Festrede  hielt Herr Oberlehrer Jäger - Moniabaur.
Er veistand es , denZuhö ern ein klares , erfreuliches Bild
zu entwerfen von Deuischlands Reichtum vor , in und
nach dem Krieg --. Er zeigte den Pessimisten, ' daß Deutsch¬
land ganz gut im Stande ist, wenn es sein muß , auch
seine Kriegsanleihen aus seinem eigenen Vermögen zurück¬
zuerstatten . Er zeiate , wie Deutschland in friedlichem Mjell-
bewerb auf dem Weltmärkte England immer näher an die
Fersen ge ückt war und daß es nur eine Frage der Zeit
gewesen ' sei, wann der deutsche Handel den englischen
überholt und Englands Vorherrschaft auf dem Weltmärkte
illusorisch gemacht hätte . Mit mehr Ueberzeugung als
sonst stimmten alle in das gemeinschaftliche Lied ein:
„Deutschland , Deutschland über alles I" Das Trompeten-
solo : „Seemanns Los " führte den Zuhörern in ergreifender
Weise das tragische Schicksal vor Augen , das unfern
„blauen Jungen " tagtäglich draußen droht . Den Schluß
der Veranstaltung bildete das Schauspiel : „Der Tob
Schills und seiner Offizier ", ausgeführl von den Jung¬
mannen des Brüderhauses Montabaur , die sich ihrer Auf¬
gabe in vorzüglicher Weise entledigten . Der Heldentod
Schills , des Vorkämpfers für die Befreiung von dem
Joche Napoleons I .. und semer Offiziere ähnelt so sehr
uns rer Zeit , die ja so unendlich viele Helden und so
großes Heldentum zeitigt . Die Zwischenpausen wurden
in geschmackvoller Weise durch gut vorgetragene Gedichte
ausgefüllt . Keiner der zahlreichen Zuhörer ging unbe-
fiiedigt von dieser Veranstaltung nach Hause , die wi der
deutlich gezeigt hat , daß der Krieg die Bande zwischen
Herrscher und Volk fester geknüpft hat.

s-s-j Herschbach,  6 . Febr . Heute Vormittag bewegte
sich ein großer Leichenzug durch die Straße unseres Ortes.
Galt es doch die Leiche eines jungen Kriegers unserer
Gemeinde , welcher infolge der Strapazen des gegenwär¬
tigen Feldzuges erkrankt und in einem Lazarett fern der
Heimat gestorben war , zur letzten Ruhe zu bestatten . Es
war dies der Ersatzresevist Joses Preuße r,  der einzige
Sohn einer armen Witwe . Die ganze Gemeinde nahm
innigen Anteil an dem Schmerze der hartgeprüften Mutter.
Da Letztere nicht die Mittel besaß , um die Ueberführung
der Leiche ihres Sohnes in die Heimat zu ermöglichen,
hatte sich fast die ganze Einwohnerschaft bereit gefunden,
die entstehenden Kosten tragen zu helfen . Allen denen,
die zu der letzten Liebesgabe eines Heimgegangenen Kriegers
beigetragen haben , ein „Vergelts Gott !"

Schenkelb erg.  8 . Febr . Drei tapfere Krieger
der Gemeinde wurden mit dem Eisernen Kreuz 2r Klasse
ausgezeichnet : Unteroffizier Peter Ales  und die Reser¬
visten Peter Ebexz  und Josef Zimmer.

Am 22. Januar 1917 starb im Alter von 39 Jahren zu
Aarau  in der Schweiz unser lieber Sohn, Bruder, Schwager
und Onkel

der Kunstmaler
Ernst Weckerling,

nachdem er am 14. Januar als Zivilgefangener aus Frankreich
in die Schweiz ausgetauscht worden war. Die Feuerbestattung
erfolgte am 27. Januar im Krematorium zu Aarau.

In tiefer Trauer:
Emst Weckerling. Dekana. D. Wiesbaden, Neu-

dorferstrasse 5.
Marie Weckerling geb. Morian.
Karl Weckerling, Pfarrer zu Erbach im Rheingau.
Luise Weckerling, geb. Michel und sechs Kinder.
Ludwig Weckerling, Architekt, München.

Jugendkompagu
Heute 9 Ut)c :j|

Versammln,

Kalhol. Grsellen- V-
Jünlslingsvert«

Donnerstag 9 Uhr
Religiöser Bortrat

60 - 80 cbm Eiche«»,
hol , für Radnab«

3 - 40 « cbm 8« - 10o
starke Buchenbohl«

zumteil auch Rundholz
30 cm Zopf
gegen Kasse

zn kaufen gesucht

Michael Peil

i

Möbel - Fabrik,
Coblenz -Moselwri!

Ein Fllbriklvlilhttr ßc Nachts
per sofort gesucht — Kriegsinvalide bevorzugt.
Westerwälder Eisengießerei und Maschinenfabrik

Jose ! Ölig , Montabaur.

MiMJtit!
Empfehle:

Medizinal Lebertran
in V2 und 7 , Fl,

1». Emulsion mit Dorschkops,
Haematogen — Sanatogen,
Dr. Reichels Hustrntropfen,

Keuchhustens»ft
etwas ganz HervoreagmdeS,

Fenchelhonig,
echte Eucalyptus Bonbons,

sämtliche Kneipp Tees,
Frostsalbe nnd Frostbalfam,

Toilettenereme nnd
Schnupfensalbe,

Haarwasser , Mundwasser,
Zahnpflegeartikel.

Markt Drogerie
Franz Spielmann,

Montabaur.

kaufen J. SchilZ'Mällenliach. Höhr,

Letzte Nachrichten.
Amerikanische Zeitungsmänner beim Staats¬

sekretär Zimmermann.
* Berlin.  5 . Febr . (zb.) Eine Anzahl amerikanischer

Zeitungskorrespondenten bat gestern den Staatssekretär
des Auswärtigen Amtes , Exzellenz Zimmermann , umAt»tA llntorroSiinfi ♦ Sor (RtnntÄlefrötör pmnfrnn hlP .flPTTPlleine Unterredung ; der Staatssekretär empfing die Herren
und sagte ihnen etwa folgendes : Wir sind noch nicht im
Besitz einer osfiziellen Mitteilung aus Washington ; die
Entscheidung des Präsidenten Wilson hat uns erstaunt
und enttäuscht . Seit der Ablehnung unseres Friedens¬
angebotes durch die Entente blieb uns in der Verteidigung
unserer Existenz kein anderer Schritt übrig , als der un¬
eingeschränkte U-Bootkrieg . In dem Kampfe gegen die
Völkerrechtsverletzungen der Entente haben uns die Ver¬
einigten Staaten ihren Beistand versagt . Wir haben keine
bedingungslosen Versprechungen gemacht , auf den unein¬
geschränkten U Boolkrieg zu verzichten und kein Versprechen
gebrochen . Wir hoffen , daß Präsident Wilson die ameri¬
kanischen Schiffe vor den Gefahren des Sperrgebietes
warnen wird . Im Kampfe um unsere Existenz gibt es
für uns kein Zurück mehr.

Danksagung.
Für die bewiesene Teilnahme bei demI

uns betroffenen schweren Verluste sagt]herzlichen Dank
Im Namen der trauernden Angehörigen:]

Frau Ww. Joh . Lenz II.
Montabaur, 7. Februar 1917

Lrennho'z-Berkauf
in der Königl. ßbtriörjtcrtl Reichs,

Am Dienstag , den 13 d Mts . von mittags ^
ab wird in der Mann  s 'schen Gastwirtschaft in
scheid aus dem Schutzbeziik Jägerpfad  des Dil
49 (Rauschbock) an der Siraße Hillsch. rd Hlllscheider
gelegen , öffentlich meistbietend verkauft:

Buch , nr 739 Rm . Scheit , 4 Rm . Knüppel
293 Rm . Reiserknüppel. N

5djul

r- Grubenselder
E sen , Mongan -, Kupfer -, Zink -, Bei
F lder , auch Ton -, B „ xit -, Phosph
Schwerspat - usw . Vorkommen von gv
Finanz-Konsortium zu kaufen gesucht.

Anerbietungen an die Geschä tsstelle d. Bl.
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kid):

hlg'
Der

lerai
l°rze
stach,

^ftitrifanrq
Infolge

Jmportierung
ncner großer
Sendungen

kann ich
jede Grätze

Wieder sofort
vom Lager liefern.

Klimm  S ' cri,(Donfabaur.
Landw . Maschinen.

Formulare zn
Bormmdschost;-

Rechimllgen
(Titel - und Einlagebogen)

sind wieder vorrätig in der
Kreis blatt - Druckerei

Montabaur.

Große Holzersparnis!
FenrranzSnder

sehr praktisch, bequem und
billig zu haben bei

P . I . Dernier , Kohlenhld.,
Montabaur.

Tücht. Mädchen
gesucht  per 1. März ..

Fran Gustav Stern,
Montabaur.

Habe noch ca . 130 Ze «» ür !
la . Original
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vollhaltig am Lager undl
dies noch zum alten
ab , solange Vorrat ruc

Rehme Bestellung an]Schlick««
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welches diesen Monat ein

3. Brost W,
Selters.
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Ein braunes

Pferd
D
äs.
sei

mittelgroß , zugfest . z. vemigss,
Näh . in der Geschäfts D

Ein braves

Dieuftmödchl
fit";
tzill
tun

gesucht.
Kran Josef Schii

Höhr.

Ursel

Tüchtiges
«i

'gal
>ilsAllckMchtit

, . e jii
sofort gesucht. E|j et
Fr» Rkilht»kmjt»d D

Solingen (Reichsba«

AkbeitrbSchek>?«
fli Aktkitkk null ArltistM^

sind zu haben in
Kreisblatt -Druckts * i

Montabaur.
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